
 

 
 

 

 

  Fakultät für Sportwissenschaft

  Prüfungsamt
 

 

Bekanntmachung vom 13. Dezember 2011            Nr. 5/2011 
 

Leistungsbescheinigung nach § 48 BAFöG, Formblatt 5 
 
Studiengang Bachelor of Science (B. Sc.) 
 
 
 
Studierende, die im Prüfungsamt nach dem 4. Semester o.g. Leistungsbescheinigung 
einreichen, müssen für einen positiven Bescheid folgende Voraussetzung erfüllen: 
 
Es müssen nach dem 4. Semester im Regelfall 100 CP der insgesamt 180 CP des B. Sc.-
Studiengangs erbracht worden sein.  
 
Diese Regelung gilt ab sofort. 

 
 


